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Zur juristischen und sozialgeschichtlichen Bedeutung des Töchtererbrechts
ach Num 7,1-11 und 6,1-12

Horst Seebass Bonn
Bernie Levınson in Freundschaft

Zum Juristischen
Das Itees verhandelt das Problem des möglıchen TDrech(ts VOIN Töchtern

Fall der "Töchter Zelofchads” ESs wırd wel getrennten Stellen erortert, die
rage ach dem Verhältnis der beiden Außerungen, also VON Num ’  . und VO!  — Num

=miıterörtert werden muß Die gängıgste sung besteht darın erklären, Num
einen Appendix 1.  © eıl- ıne ucke schlıeße, die 24A1

DZW präzıser 27,8b-11a* en gelassen hatten Dıe UrTrC| Num geschlossene Lücke soll
darın bestehen, dann, wenn ıne Erbtochter außerhalb ihrer 1ppe DZW ihres Stammes
sich verheıratete, ihr TDDES1I zwangsläufig aus ihrer väterlichen 1ppe ausschied und ın den
Besıitz der S1ppe bZw des Stammes überging.

Diese Lücke g1Dt in Num nicht.? Bısher wurde nämlıch N1IC| reCc
gewürdigt, Num und Num Juristisch VOoN wWwel Danz verschıiedenen Voraussetzun-
DCNH ausgehen und damıt uch sachliıch unterschieden sind. ach Num 27,4 Orderten dıe
Töchter Zelofchads VONN einem rechtsförmigen remıum unter Moses Leitung“ eın TDTreC.

väterliıchen Grundbesıitz, eıl ne ZUT Fortsetzung des Namens ihres Vaters n1IC:
vorhanden WaIrch, sıe als Frauen den Namen ihres Vaters fortsetzen wollten Die
Eingangsbedingung dieser Forderung legt demnach Vvon vornhereıin fest, der väterlıche
Erbbesitz 1mM ahmen der Großfamilıe/Sıppe verbleiben sollte, der Fall VON Num also
N1IC: auftreten konnte. Jahwe als höchste Rechtsautorität ın Israel bestätigte 1e68 nachdrück-
lıch (Z71.3-7). Der Entsche1id g1ibt aber NUuUr Sınn, WEeNnNn a) die Töchter Zelofchads och N1C.
verheiratet WaIcCh, da s1e SoONnsS! bereıts 1n ıne VON Zelofchads Familıe verschiedene Famılıe
gehö: hätten und dann unmöglıch den Namen iıhres Vaters fortsetzen konnten, D) der den
Töchternzuvererbende Besıtz beı deren Verheiratung N1IC| ın die Famiıilıie ıhrer Männer über-
g1ing, sondern umgeke! ihre Manner N1IC| iıhren eıgenen Namen DZW den ihrer eigenen
Famıilıe fortsetzten und der rbbesı den Namen der Frau in Fortsetzung des Namens

. — So eiwa M.Noth, Das vierte ‚uch Mose. NumerI1, ATD (1966) Z22 P.J.Budd, Numbers, (1984) 3881.

50 E.W.Davıies, Numbers, NCBC (1995) 1658

3 Dies bemerken immerhiın A.Diıllmann, NumerI1, Deuteronomium, Josua 71886) LETS G.B.Gray, Numbers, HC
1903 =Nachdr. 398.477:; H.Holzinger, NumerI1, HAT (1903) IS J .de Vaulx, Les Nombres (1972) 319 und

J.Milgrom, Numbers, (1990) dies ausdrücklıich, ohne aber dıe. Andersartıigkeit vn Num erkennen.
Ausdrücklich unrichtig m.E. NUT E.W.Davıes, Numbers, NCR (1995) 298, der 27,4 nıcht wörtlich nımmlt.

Durchweg werden dıe Formparallelen Lev 24,10-15; Num 9,6-14 und Num 15,32-36 beachtet und ausgewertel,
ausführlıch z.B durch J.de Vaulx, Les Nombres. SOUTCES Bibliques (1972) 318f. Zur Nachahmung in A  -



Zelofchads rug. Dies Delegt Num 26,33 tatsächlich 1m Rahmen einer Sıppenlıste sraels
1C} zufällıg scnlıe| Ja „1-1 26,4b-51 all.

hat dazu TeiIfen! beobachtet, 27,8b-11a "ınhaltlıc! ber den onkreien
Fall hinausgeht".  w 5 An jener Erbfolgeliste fällt 1m Verhältnis 27,1-7 auf, NUur von
einer Erbtochter dıie Rede ist (im Falle keine Onne das TDe treten onnten). Dies

den Normalfall eines TDES regeln, be1l der ıne Teılung des vererbenden Grundbe-
sıtzes N1IC: vorgesehen, sondern eın und 1Ur eın Haupterbe in Betracht zıiehen WAar. Da
das Erbrecht dieser einen Tochter ın ıne streng agnatısc konstrulerte Liste/’ gehö: kann

N1IC zweıfeln, die rundbedingung Von 27,4 uch 1eT gelten sollte die Erbtochter
setizte den Namen ihres Vaters fort, ihr Ehemann wecnNnselte in iıhre Familie.®

ben diese Vorausetzung 1lt Num „1-12 offenbar N1IC| Der in Num 36,3 vVvon

außen, also Von Gileadıiten und N1C| den Töchtern selbst, angeforderte Regelungsbedarf
einem möglıchen 1ppen- oder Stammeswechsel des Besıtzes des Erblassers konnte NUT

entstehen, wenn die (unverheırateten) Töchter 1m Erbfall über ihren Grundbesıitz fre1ı VeEeI-

fügen konnten und dann nach allgemeıiner in dıe amılıen ihrer jeweılıgen Maänner übe-
rgingen. die ıngung VON 27,4 dıe Erbtöchter den Namen ihres Vaters fortsetzen
sollten, exıstiert 1er N1IC| und dıe Regelung g1bt sich schlıeßlich damıt zufrieden, der
Erbbesıitz 1mM väterlichen Stamm verblieb, der Vatersname selbst aber verlorenging.”

Eıne Regelungslücke könnte NUuT geben, WENn 27,8b-11a VON 27,1-7 völlıg
solert und überdies noch V _.8b Ochter Vvon den patrılınearen Intentionen der
TENNTE Denn uch die seizen les daran, den Grundbesitz iın der vaterlıchen Familie
halten So wı1ıe ZE.F überliefert ist, g1ibt - jedoch keinen Anlaß, ’  - la als lückenhaft

interpretieren. nsofern rweckt 36,2b miıt seinem Hınweıs, Mose se1 VON Jahwe beordert
worden, den Töchtern Zelofchads den Erbbesitz ihres Vaters geben, im Kanon dann ıne
verfehlte Erwartung, WEEINN 1€e8$ auf E bezieht, Mose auf ahwes Gehe1iß Ja tat-
sächlich Solches tat. Denn dıe dort bestehende Voraussetzung für ahwes Vergabe die

AITID 7,183

Wıe J.Milgrom, Numbers. J PS (1990) 487 -484 nachweıst, geht C  C  CS hier a) ausschließlich Uum!  .. Ttben nach des Vaters
Tod, da der Vater Lebzeiten Besitztümer Söhne und Tochter vergeben konnte, und ausschließlich den
Grundbesıitz, Sılber DZW. Geld oder sonstige bewegliche Habe also nıcht betroffen Ua belegen Rı- Hı
42,15 Schenkungen Tochter Z.U Leb-zeıten Hıobs (unrıichtig G.J.Wenham, Numbers, ÖOTC 1981 192; 1.R.Ashley, The
ook of Numbers, 1993, 543) 'bda. ver-weist Milgrom auch auf beträchtlich größere echte von Frauen und
Toöchtern Nachbarkulturen. ach Codex Lipıt-Eschtar Kol. 1 (Übersetzung H.Lutzmann '"U0UAT 1/1,1982, 25)
heißt WIE in 27,8 "Wenn jemand stirbt un keinen Sohn hat, [wilrd (seine) unverheiratete Tochter seine Erbtochter.”"
Noth, Numerı1 1823 und J,5Sturdy, Numbers, OTC (1976) 194 vermutete! entspre-chend, dalß 27,8-11a aus alterer ber-
hıeferung stammen könnten.

V.9-11a Wenn auch keine Tochter vorhanden Wäl, sollte das 3- die Brüder des Erblassers, WEnnn die nıcht
vorhanden, die Bruder des Vaters des Erblassers und, wenn dıe nıcht vorhanden, den chst Verwandten gehen.

bleibt V .8-1la der Fall nıcht offen, ı5 passıerte, Wenn der asser eiınen ohn hatte, der VOT ıhm verstarb
und miındestens einen Enkelsohn hinterließ. Der Nomuinalsatz iın dekretiert, überhaupt eın Sohn vorhanden BeWESCH
WAÄäT, W auch dann zutraf, WeNnn der VOT dem Vater verstorbene Sohn ohne einen Erbsohn blieb Gab einen Enkelsohn,

gab auch den ‚sohn Sınne des Nomuinalsatzes. Anders Milgrom, Numbers 483

ist 4} weder Holzinger, Numer1 137 noch B.Baentsch, Exodus, Leviıticus, Numer1 (1903) 635f darın gefolgt,
21,4 NUTr den Totenkult für den verstorbenen Vater hatte regeln sollen, s1e auch dort freie. Verfügbarkeıt

unterstellten.



Töchter gılt in Num N1IC| So redet enn auch 36,2D sehr vorsichtig noch VON dem
Stadiıum, ın dem Mose erst beauftragt wurde, das TDe Zelofchads vergeben, als wären
Regeln dafür noch N1IC| erlassen worden.

Man kann also der Einsicht N1IC: entgehen, Num 27,1-7.8-11 und Num
eindeutig verschiedene Regelungen ZUum Erbrecht VON Töchtern vorlegen. ach 2 9 S tellen
die Töchter VON vornhereıin außer Zweıfel, s1e den Besitz ıhres Vaters 1mM Famılıenver-
band erhalten und eben ZU erben wünschen V.4) ach ‚1-12 wırd vorausgesetzl,
Mose in WEeSs Auftrag ein bedingungsloses Erbrecht jener Töchter eingeräumt habe, das

einer unerwünschten, aber wahrscheinlichen Nebenwir.  ng ine Eiıngrenzung erfor-
derte. Dıese Eiıngrenzung ın Num zıtiert nıcht 27,4, worauf Ja rekurrieren
können, wenn Jan gewollt jelimenhr erfolgt ın Num die ingrenzung ber die
Zulässigkeit VOINN Ehemännern: sS1e ollten mıindestens aus den Sıppen Manasses stammen (SO
A T 12), denen der ater gehörte WENnNn N1IC| Aaus der väterlichen Sıppe selbst (SO
V.6.8.11b). ”

Eıne egelung WIEe die Von 36, 1a2 ist sachliıch ach ZE 13 offenbar nıcht nötig Dort
ist entscheidend, der Grundbesitz den Namen der Töchter trägt, dıe amı den Namen
ihres Vaters ortsetzen, ( möglıche rTDen 1m Sippenverband blıeben Eıine jJuristische
Konkurrenz mit der Leviratsehe (Din 25,5-11) zusätzlıch NUuTr dann möglıch, WEn ıne
verwıtwete Frau, die keinen Sohn (Nominalsatz in Ditn 23:5); och im gebärfähigen
er und ihre Töchter deswegen (noch) N1IC| als erbfähig galten. ” asselbe uf
Num

Ingesamt überlhefern damıiıt Num und Num 1er voneınander
unterscheidende Regelungen ZUM Erbrecht VonNn Frauen. WEe1 Regelungen gelten speziell den
Töchtern Zelofchads )1'77 12), während la und Verallgemeıine-

in Je andere sozlale Verhältnisse als dıe der Töchter Zelofchads 1efern Denn auch
Num enthält ıne Verallgemeinerung, nach der ıne Erbtochter einen Mann 1U innerhalb
der 1ppen ihres Stammes wählen durfte, amı der väterliche SI{Z nıcht in eiınen anderen
Stamm als den des Vaters wechnselte Das sefizt territoriale ryrwagungen VOTaUS, dıe
eder in 27,8b-11a noch in 27,1-7 findet.

Dıe Regelungen Von Num @  — und Num — sind daher N1IC: ganz miıtein-
ander ausgeglichen. Weıl Num Stämmegesichtspunkte verfolgt, die auch in Num 34;
35 findet und die mıt Num 1; das uch Num rahmen, hat dıe Buchkomposition Num

nde gestellt, zumal s1e mıiıt Num erneu einen kompositorischen en verband (dıe
Schilderung der Nach-Wüstengeneration). “ Eın wirklicher Ausgleich zwischen den beiden
Regelungen N1IC möglıch. KT ird auch VonNn Num 36,2b nıcht geleistet, der UT ıne
oberflächliche Verbindung ers! (S.0.) Beide Regelungen aben gemeinsam, s1Ie eın
Frauenerbrecht unter gewlssen Einschränkungen bejahen, die entweder die famılıalen (So

10 Diıese Unterscheidung Num erfordert mindestens Tobit 6,12f; 7,6-11, da diese Belege auf den nachsten
Verwandten und nıcht bloß auf den gemeınsamen Stamm abheben. In V .6b.8.11b werden also die Bestimmungen VvVon

S AD noch verschärft: Juristisch sechr wichtig.

So mit Noth, Numer1 184 U, aber dıe Möglıchkeit der eviratsehe ar nıcht bedacht wiırd, könnte auch mıt der
aus Ditn 25,5-10 erkennbaren Unsıicherheit iıhrer Befolgung zusammenhängen.

12 dıe Grundthese VON D.T.Olson, The Death of the Old and the Bırth of the New: Ihe Framework of the ook of
Numbers and the Pentateuch, BJS 7R} (1985).



27,1-11) oder dıe stammesmäßigen Bındungen VON Bodenbesıitz (SO Num 36) betreffen. Sie
eide überliefern, hat dıe Num-Komposıition N1IC| für überflüssıg gehalten. Gegenüber
27,4 mıiıt Num überliefernswert, der Gesichtspunkt, den Namen des Vaters
fortzusetzen, nıcht SC zwıingend W: N1C| auch die Heirat der Erbtöchter nnerhalb der
Sıppe des Vaters den Fall lösen konnte. tellen gegenüber 27,4 ıne Anpassung

In Israel Übliches dar

11 Zur Sozialgeschichte
Wenn sich Nun den Verhältnissen zuwendet, die in den Regelungen ZU Erbrecht

von Frauen in Erscheinung treten, S scheint MIr unverkennbar, Num ‚8b-1 la dem aAus

uUNSeTICN Quellen biısher bekannten famıiılıalen Denken Altısraels( eingepaßt ist, WwWenn

IN WwIe das ohl zwingend ist, diese Regelung unter der Bedingung VoN Num 27,4
(Fortsetzung des Vaternamens) 1€6S! Das patrılıneare Familiendenken wird da nıcht aufge-
spreng(, sondern das Erbrecht einer Tochter S() erweıtert, ihre ne wieder patrılı-

vererbten. Dıie Fortsetzung der Patriılinearıtät konnte also 1m Fall, keıin Erbsohn ZUT

Verfügung stan auch UrTC| ıne Tochter gele1stet und das außerst wichtige Prinzıp des
Erhalts einer Familhie/eines Namens durch viele Generationen 1NCUTC: DeW. werden. '
Da schon der OdexX Lipıt-Eschtar einen 27,8D entsprechenden Grundsatz überliefert (S.0
nm wird 28,8-1 la im Prinzıp für altertümlıch en müssen, obwohl die egelung
in Israel nıcht immer gegolten aben dürfte

ımm NUunNn Zs hinzu, S() wıird N1IC: ehr übergehen können, Wäas bısher
1€!| sich be1ı den Zelofchads in Num und Num de aCIiOo

nıcht Indıviduen, sondern Distrikte/Territorien 1mM Bereich des Stammes Manasse miıt
weiıiblichen Namen handelte Samarıiısche Ostraka Au dem ® JIh.v.Chr. belegen die Namen
ogla und Noa als solche Distrikte (neben den Dıstrıkten VON Sıchem, Schemida und Asrıel
ın Num 26,  ’ nach 1IChr 7,18 Machla zudem der ame einer manassıtıschen
S1ppe) Dazu omm der ame 1rza als der einer (vorübergehenden) Hauptstadt des
Nordreiches im Bereich Manasses, während Miılka und achla bısher nıcht als Dıstrikte/Ter-
rıtorien belegen sınd

uch WenNnn Miılka und achla einstweılen nıcht verortet werden können, ermöglıchen
die verbleibenden Namen ıne überzeugende Deutung des Plurals iın Num ZEAL NS
Erbbesıitz in der der Tuder unseIes Vaters!”"/"Geben, geben sollst du ihnen
Grundbesitz iın der der TUuder ihres Vaters, und sollst du M s1e übergehen lassen
den Grundbesıitz ihres Vaters!" TrEe1 der fünf Namen wWwWarTen Ja Namen VON wohlbekannten
errıtorıen, und N1C| möglıch, hier Num 27,8b (nur eıne Tochter eın Besıtz)
anzuwenden. Die juristische Fiktion von Num 27,1-7 hebt allerdings auf Individuen ab und
hat amı einen recht vermögenden Haushalt VOIT ugen, WwI1e z.B auch den SO
"Yeinen chtern" Ibzan 12,8{) und on bezeugt wird ıne welıt-
gehende Erbteilung eines sehr großen Haushalts ist 1im en estamen sSoOns! N1C!

13 Übrigens wiederum mıiıt der Konsequenz, dann, WEeNN = der Verbindung der Erbtochter miıt ihrem Mann nıcht
eın Erbsohn, sondern NUur Tochter hervorgingen, eine oder mehrere ;Oöchter erbten und den Namen des Großvaters
erhijelten

14 Vgl jetzt J.Renz, andbuc!| der althebräischen ‚p1grap! Band (1995) 86{ff.
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aher sollte der Fall ohl auf diıe Töchter Zelofchads beschränkt bleıben, während 27,58D-
1la gemeın gelten sollte.

Deutlicher diıesen Töchtern als Dıiıstrikten sprechen NUunN dıe Verhältnisse VOonN
Num Denn dort dürfte die Tatsache, 1-12 ıne Stämmeregelung bietet, klar die
dentität der Töchter mıiıt Territorien anknüpfen. Zwar ist vorstellbar, daß auch 1mM
Individualfalil be1 Erbrecht VOonNn Frauen der Wechsel eines Erbbesitzes Von einem Stamm
einem anderen auftreten MOC erart INd1V1CdUue@e| formuhieren in Num 36, UE , aber 1Ur dıe
V.6b.8(.11b)! uch dann wird Von elatıv großen Besitztümern ausgehen mussen, da
‚Milgrom bei kleinen Verhältnissen auf die praktıschen Schwierigkeıiten einer gemeinsamen
Bewirtschaftung VON Parzellen über Stammesgrenzen hıinaus aufmerksam gemacht hat. !
Wenn Der die den der identifizıerten Dıstriıktnamen heranzieht, die ın die unmıt-
telbare Umgebung VOonNn Sıchem führt, welches wiederum nıcht eıt VonN der Grenze zwıschen
Manasse und Talım entfernt lag,  16 bekommt dıe Notwendigkeıt einer Stämmeabgren-
ZUNg auch eın praktisches Gewicht.!”

Ausgangspunkt der Stämmeregelung ist ın Num dıe Annahme einer freien Ver-
fügung VON Erbtöchtern über iıhr väterliches TDe. Wenn ich recht sehe, ist ıne derartıge
Voraussetzung 1im Sozlalsystem Altısraels nıemals ıne ree. DBEWESCNH. Irgendeinen

der Wiırklıichkei wird der Ausgangspunkt ber gehabt aben, und der kann 11UT DECWESCH
se1n, bestimmte Dıistrıkte ın der mgebung VonNn Sichem mıt weıblichen Namen UrcC
connubium in den Stamm Manasse eingebunden werden ollten Zur Legitimatıon diente die
Fıktion eines Frauenerbrechts mıiıt Beschränkung der zuzuordnenden emanner auf den
Stamm Manasse. Insoweit wuürde sich primär N1C| die Einführung einer Erb-
rechtsregelung für Frauen handeln, die vielmehr V  Azt wird, sondern Vorgänge
beim Ausbau des Stammes Manasse in Mittelpalästina. !® Dazu verhalf spezliell dıe Voraus-
setzung einer freien Verfügung der Erbtöchter über das väterliche Erbe, da die genannten
Dıstrikte Ja ursprünglıch in der Tat freiwiıllig die Bedingung der Verheiratung mıt Manassıten
übernommen aben mussen.

Ist das richtig, hat dıie Voraussetzung eines TDrech(ts Von Frauen als spezıelle
Fiıktion für einen Befund 1im Stamm Manasse als elatıv alt anzusehen, uch WEeNn Num
in einer offenbar späten sprachlichen Fassung vorliegt. ”” Denn schon ın der aulıste Salo-

15 Milgrom, Numbers 512 Ist dann dıe Generalregel von V .8f rein! Theorie, weil CS derartiıge Erbteilungen nıcht gab?

Vgl. etwa H.Donner, Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn in Grundzügen 1 ATD.E 4/1
158 mıiıt Anm.7/2).

17 Dıes hatte H.Seebass, achır Ostjordanland, (1982) 496-503, bes. bereits etablıeren wollen. Auf
die dort verzeichneten weiıteren Annahmen gehe iıch hier nıcht ein.

Diıeses Ergebnis ist dem VvVon N.H.Snaıiıth, The Daughters of Zelophehad, (1966) 124-127:; Levıticus and
Numbers, NCB (1967) 309  —d offenbar verwandt, vermeiıidet jedoch dıe etwa von P.J.Budd, Numbers, (1984) 301;
Davıes, Numbers 299f angemerkten Mängel.

Unverkennbar weisen Num *  - Bearbeitungsspuren auf, bereiıts Secebass, Machır Das damals Gesagte
laßt sıch mehreren Punkten verbessern.

] V .3-1?2 enthalten einerseits eine Begrenzung der heirats-fahigen Manner auf den vaterlichen Stamm SsU

V.3.7.9.12(MT.: Sıppen anasses P1.!), andererseıts eine auf die väterliche Sıppe () V .6b.8.11b (väterliche nke]
Ganz Gegensatz Miılgrom, Numbers 51 if verweiıst die Begrenzung auf dıe väterliche Sıppe gewiß eine Bearbeitung
gemäß den auCc| - be-legten) üblıchen agnatıschen Vorstellungen Israels LXX V.1 set’ dies dadurch fort,
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MOS findet Manasse nıcht mehr berücksichtigt, ohl ber Chefer als berzentrum on
4! 0), das ın der Sıppenliste Von Num 26,29-34 dem ater OoIichaı vorangeht. Im Verhält-
nNn1ıs dem Fall Von Num ist dann der Von Num 27,1-7 deutlich er in das sraelıt1-
sche Sozlalsystem integriert. 1eSs legt nahe anzunehmen, der AUus vorsalomonischer Zeıt
überheferte ON! Von manassıtischen Dıstrıkten als fiıktiven Töchter Zelofchads in der
Fassung von Num 2FE N nachexilıisch ermöglıchte, eın allgemeınes Erbrecht VOonNn Frauen
ın der Form VON Num 27,8b-11a entwickeln, das seinerseıits mindestens In V .8b
altorientalısche Tadıtıonen anknüpfen konnte (S.0. nm Daneben 1€!| in Resten VON
Num jener ursprüngliıche Sondertfall erhalten, der UrTC! ıne weıtere, 27,4
abschwächende Form des Frauenerbrechts entwickeln 1eß

Sie den Pl. "SI]  sr ZUT "Sıppe"  w Sg. äandert!). ist eine fast wörtliche Dublette ZUu V  p durch
clusi0 als sekundär erwiesen wırd, waäahrend 6b.11b eine sekundäre Anwendung von auf Zelofchads Tochter

darstellen.
V .da (Jobehahr) ist eın für den Rechtsfall nıcht notwendiger Nachgedanke, da nıcht UT abgetretene oder verkaufte.

Grund-stücke geht wıe in Lev 25, sondern Uum durch eırat erworbene (trotz zuletzt Ashley, Numbers 659) Dıe Ergänzung
der gleichen späten Redaktıion zuzurechnen se1in. Erneut wiederholt V .4b fast wörtlich V.3b, V .da iıst sekundaär.

Die Form der Rechtsentscheide von Lev 24,10-22; Num 9,1-14; 15,32-36 und ‚7,1-11 kann hıer S noch nachgeahmt,aber nıcht mehr einzelnen durchgehalten werden.
|grom, Numbers a.a.0 hat m.R. ecobachtet, V .3 VO! unserer Väter”" handelt, dies aber der Sıppenliste
Num widerspricht, weiıl damit mehr als eine Vätergeneration Land gemeınt ist, dıie Redenden aber der Sıppen-liste erst auf den Landbesıtz ausblicken. Gegen Miılgrom ist  aV dies aber sıcher keın Indız für eine späte Bearbeitung, sondern

umgekehrt eın Hinweis auf alte Tradıtion, diıe mehrere Vätergenerationen Lande kannte.
iıne BCNAaUC Lıterarısche alyse meiınem Kommentar "Numer1", BK IV, vorbehalten bleiben mussen.


